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Themen



Der DigitalPakt Schule



DigitalPakt Schule

› Verwaltungsvereinbarung in Kraft 

getreten am 17.05.2019

› Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung

der Verwaltungsvereinbarung

DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom

15.08.2019 veröffentlicht am 

07.09.2019

› Antragsbeginn ab 1.10.2019 in Baden-

Württemberg



DigitalPakt Schule – drei Anteile

Schulträger erhalten Budgets

ca. 590 Mio. €

› Grundlage VwV zur Umsetzung
des DigitalPakts Schule

› Öffentliche Schulen

› Schulen in freier Trägerschaft, die eine
Kostenerstattung vom Land gemäß
Privatschulgesetz erhalten

› Berufsfachschulen für Pflege ab 2020

Landesprojekte

ca. 28 Mio. €

Maßnahmen, die schulischen
Zwecken gemäß landesweiter
Schulentwicklungsziele
dienen

länderübergreifende
Projekte

ca. 32 Mio. €



Verwaltungsvorschrift 
zur Umsetzung

› Empfänger: Schulträger

› Antragsberechtigt: Schulträger

› Eigenanteil 20% bzw. 5,4%

› Zusammenschlüsse von 
Schulträgern sind möglich
(regionale Maßnahmen)

› "Zuwendungen werden nur 
gewährt für Maßnahmen, die 
noch nicht begonnen wurden.“ 
(vgl. Vwv 5.3)

› Verteilung der Mittel nach
Schülerzahl
(Faktor 0,7 für Klasse 1 bis 4)

› Bei Faktor 1,0: 423,60 €

› Doppelförderungen unzulässig

› Abschlagszahlung möglich (60% / 
größer 10.000 €)

› 30.04.2022 Umverteilung



Verwaltungsvorschrift 
zur Umsetzung

› Doppelförderungen sind unzulässig.

› Der Eigenanteil der Schulträger darf
nicht durch EU-Mittel ersetzt werden.

› L-Bank ist mit der Abwicklung
beauftragt und dazu ermächtigt.

› Zuwendungsempfänger weist auf 
die Förderung aus dem DigitalPakt
Schule in geeigneter Form hin.

lmz-bw.de/vwv



Verteilung der Mittel 
obliegt dem Schulträger

› Der Schulträger kann sowohl
Budgets mehrerer Schulen
zusammenfassen und in einer
Schule investieren, als auch das 
Budget einer Schule auf einen
bestimmten Bereich der Schule
begrenzt verausgaben
(z. B. GS, WRS nur in WRS).

› Die Mitteilung der schulscharfen
Budgets ist rein nachrichtlich und 
rechnerisch im Sinne einer
Transparenz.

In …
welcher Schule 
welche Mittel 
wie investiert 
werden, entscheidet 
der Schulträger.



Förderfähig sind…

› digitale Vernetzung in Schulgebäuden und auf dem Schulgelände,

› lokale schulische Server unter Umständen,

› schulisches WLAN,

› Anzeige- und Interaktionsgeräte,

› digitale Arbeitsgeräte,

› schulgebundene mobile Endgeräte unter definierten Bedingungen und

› investive Begleitmaßnahmen.

› Als regionale Maßnahmen Aufbau und Inbetriebnahme professioneller
Wartungsstrukturen/Administration, Verbesserung von Systemen, Werkzeugen
oder Diensten



Liste zuwendungsfähiger Maßnahmen

› Wird laufend fortgeschrieben

› Veröffentlicht bei der L-Bank

› Nicht abschließend

› Arbeitshilfe für Beratung und 
Antragsbearbeitung

› Prüfung im Einzelfall könnte zu
einem anderen Ergebnis kommen



Spezialfall mobile Endgeräte

› schulgebundene mobile Endgeräte (Laptops, Notebooks und Tablets)

› spezifische fachliche oder pädagogische Anforderungen erfordern solche
Geräte

› maximal 20% der Investition des Schulträgers oder maximal 25.000 Euro je 
allgemeinbildender Schule sind dafür zulässig

› Keine Smartphones förderfähig

› Sofern die Infrastruktur an einer Schule (AS/BS) zum Zeitpunkt der 
Beantragung mobiler Endgeräte gemäß Satz 1 Buchstabe f noch nicht
vorhanden ist, sind die Mittel für mobile Endgeräte für diese Schule bis zur
Herstellung dieser Infrastruktur zu sperren.



Investive Begleitmaßnahmen

› Die Umsetzung des DigitalPakts erfolgt nach
Landeshaushaltsrecht (§ 11 Abs. 1 Satz 4 
Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule
[VV]). Dabei sind die Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
maßgeblich für die Umsetzung des 
DigitalPakts (§ 7 Abs. 1 Satz 1 LHO BaWü).

› z. B. angemessene Sicherung der Baustelle, 
Elektro-, Maler- und Bauarbeiten, 
Brandabschottung, Serverraum



Nicht förderfähig sind…

Laufende Kosten der Verwaltung

(Personalkosten, Sachkosten) 

sowie Kosten für Betrieb, Wartung und 

IT-Support der geförderten Infrastrukturen



Auslegungsbedarf am 
Beispiel PC

› Nach 4.1 der VwV sind digitale Arbeitsgeräte förderfähig. 

› PCs im Klassenraum (sowohl zur Steuerung der Präsentationstechnik als
auch als Medieninsel für die Schüler) oder PCs in Fachräumen
z. B. zur Steuerung von Geräten, als Analysegeräte usw. 
(auch im Computerraum für das Fach Informatik) sind förderfähig. 

› PCs als Lehrerarbeitsplätze oder für die Schulverwaltung sind nicht
förderfähig. 

› Notebooks fallen unter die Position mobiler Endgeräte und damit die 
Restriktionen 4.1 f).



Förderfähigkeit MEP

Die Erstellung von Medienkonzepten ist [...]

nicht förderfähig. [auch dann nicht, wenn 

dafür externe Beratungsunternehmen 

hinzugezogen werden].
Bundesministerium für Bildung und Forschung, 09.09.2019



MEP als Teil eines 

Antragsverfahrens

Quelle:www.lmz-bw.de/beratung/medienentwicklungsplanung/kriterien-fuer-einen-medienentwicklungsplan-mep/

http://www.lmz-bw.de/beratung/medienentwicklungsplanung/kriterien-fuer-einen-medienentwicklungsplan-mep/


Innerhalb aller Kriterien werden die verschiedenen Facetten der Schulentwicklung mitgedacht 
und abgebildet:

› Auswirkungen auf den Unterricht (UE), 

› Lehrkräftefortbildung (PE), 

› Prozesse innerhalb der Organisation „Schule“ (OE), 

› technische Entwicklung (TE) 

Ein Medienentwicklungsplan ist dann gelungen, wenn er die unterrichtlichen Erfordernisse 
und die finanziellen Möglichkeiten des Schulträgers für beide Partner überzeugend 
zusammenbringt.

Anforderungen an einen MEP

Alle 4 Bereiche 
müssen in Balance 
gebracht werden!



Prozess DigitalPakt Schule

MEP

Schule

Schulträger

L-Bank

Umsetzung MEP

MEP
Anlage
Support

Formular
Antrag

LMZ
(KMZ)

Freigabe
empfehlung

Bescheid

Prüfung

Nachweis

Auszahlung 1 Auszahlung 2

Nachweis

Berichterstattung

Stichprobenprüfung

Investition



DokumentenvorlageApplikation



Kriterienliste wird 
prozessbegleitend ausgefüllt

KMZ Prüfstelle am LMZ

Schule & Schulträger

Freigabe
empfehlung

Variante B: Dokumentenvorlage

Individueller MEP Prozess 

Variante C: MEP ohne MEP BW / ohne Vorlage

Return to sender

Freigabe
empfehlung

Prozess mit MEP BW mit Beratung

Variante A: Applikation

Varianten der Freigabe 

Prozess mit MEP BW ohne Beratung Freigabe
empfehlung

Return to sender



Varianten der Freigabe

C. Erstellung eines MEP ohne die 

Applikation MEP BW und ohne Vorlage 

Das Landesmedienzent rum prüft  den ein -

gereichten Plan nach def inierten Kriterien 

(www.lmz- bw.de/ krit erien) und erteilt  dann 

eine Freigabeempfehlung bzw. gibt  ihn zur 

Überarbeitung, mit  einem en tsprechenden 

Unt erstützungsangebo t  durch das Lan-

desmedienzent rum, zurück.

Prüfung 

durch das 

LMZ

MEP BW  – 

Medienentwicklungsplanung 

Baden-Württemberg

Ein Überblick

Landesmedienzentrum 

Baden-Württemberg

Standort Karlsruhe

Moltkest raße 64

76133 Karlsruhe

Landesmedienzentrum 

Baden-Württemberg 

Standort Stuttgart

Rotenbergst raße 111

70 190  Stut tgart

Aktuelle Zeiten der Hot line f inden Sie un ter:

www.lmz- bw.de/ mep- faq

So starten Sie Ihren MEP BW

Leiten Sie eine Schule oder  vert reten Sie einen Schult r äger? 

Dann können Sie ab so fort  die Applikat ion MEP BW (www.mep- bw.

de) oder die Dokumentenvorlage MEP BW benutzen, um st ruk-

turiert  Ihren schulspezif ischen Medienentwicklungsplan zu erstellen.  

Wesent lich ist , dass sich Schult r äger und Schule frühzeit ig mitein-

ander in Verbindung setzen und sich unter www.lmz- bw.de/ mep 

weitere Informat ionen einholen. Wicht ige Unt erstützung können 

die MEP- Beraterinnen und MEP- Berater des Medienzent ren-

verbundes geben – am besten binden Sie diese K olleginnen und 

Kollegen frühzeit ig für ein Beratungsgespräch in diesen Prozess  

ein (www.lmz- bw.de/ medien zentren). Bei weiteren Fragen wenden 

Sie sich per E- Mail an: mep@lmz- bw.de oder rufen Sie an unter 

0 721 880 8- 90 .

Drei Wege zur Freigabe der Fördergelder
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B. Erstellung eines MEP mit der

Dokumentenvorlage MEP BW  

Angelehnt  an die Applikat ion MEP BW 

steht  Ihnen eine Word-Vorlage mit  vor-

formulierten Textbausteinen zur Verfügung, 

die als Grundlage für einen Medienent -

wicklungsplan dient . Diese kann, auch mit  

Beratung der Medienzent ren, bearbeitet  

werden. Die Freigabeempfehlung wird 

durch die Medienzent ren oder das Landes-

medienzent rum erteilt .

A. Erstellung eines MEP 

mit der Applikation MEP BW

Lassen Sie sich durch das Beratungs-

system der Medienzent ren begleiten, 

um einen Medienentwicklungsplan zu 

erstellen. Am Ende des Prozesses erteilen 

die Beratenden des Medienzent rums eine 

Freigabeempfehlung in Form eines Zert i-

f ikats. Falls die Beratung nicht  in Anspruch 

genommen wird, prüft  das Landesmedien -

zent rum, ob die Krit erien erfüllt  sind und 

vergibt  dann die Freigabeempfehlung.

C. Erstellung eines MEP ohne die 

Applikation MEP BW und ohne Vorlage 

Das Landesmedienzent rum prüft  den ein -

gereichten Plan nach def inierten Kriterien 

(www.lmz- bw.de/ krit erien) und erteilt  dann 

eine Freigabeempfehlung bzw. gibt  ihn zur 

Überarbeitung, mit  einem en tsprechenden 

Unt erstützungsangebo t  durch das Lan-

desmedienzent rum, zurück.

Prüfung 

durch das 

LMZ

MEP BW – 

Medienentwicklungsplanung 

Baden-Württemberg

Ein Überblick

Landesmedienzentrum 

Baden-Württemberg

Standort Karlsruhe

Moltkest raße 64

76133 Karlsruhe

Landesmedienzentrum 

Baden-Württemberg 

Standort Stuttgart

Rotenbergst raße 111

70 190  Stut tgart

Aktuelle Zeiten der Hot line f inden Sie un ter:

www.lmz- bw.de/ mep- faq

So starten Sie Ihren MEP BW

Leiten Sie eine Schule oder  vert reten Sie einen Schult r äger? 

Dann können Sie ab so fort  die Applikat ion MEP BW (www.mep- bw.

de) oder die Dokumentenvorlage MEP BW benutzen, um st ruk-

turiert  Ihren schulspezif ischen Medienentwicklungsplan zu erstellen.  

Wesent lich ist , dass sich Schult r äger und Schule frühzeit ig mitein-

ander in Verbindung setzen und sich unter www.lmz- bw.de/ mep 

weitere Informat ionen einholen. Wicht ige Unt erstützung können 

die MEP- Beraterinnen und MEP- Berater des Medienzent ren-

verbundes geben – am besten binden Sie diese K olleginnen und 

Kollegen frühzeit ig für ein Beratungsgespräch in diesen Prozess  

ein (www.lmz- bw.de/ medien zentren). Bei weiteren Fragen wenden 

Sie sich per E- Mail an: mep@lmz- bw.de oder rufen Sie an unter 

0 721 880 8- 90 .

Drei Wege zur Freigabe der Fördergelder
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B. Erstellung eines MEP mit der

Dokumentenvorlage MEP BW  

Angelehnt  an die Applikat ion MEP BW 

steht  Ihnen eine Word-Vorlage mit  vor-

formuliert en Textbausteinen zur Verfügung, 

die als Grundlage für einen Medienent -

wicklungsplan dien t . Diese kann, auch mit  

Beratung der Medienzent ren, bearbeitet  

werden. Die Freigabeempfehlung wird 

durch die Medienzent ren oder das Landes-

medienzent rum erteilt .

A. Erstellung eines MEP 

mit der Applikation MEP BW

Lassen Sie sich durch das Beratungs-

system der Medienzent ren begleiten, 

um einen Medienentwicklungsplan zu 

erstellen. Am Ende des Prozesses erteilen 

die Beratenden des Medienzent rums eine 

Freigabeempfehlung in Form eines Zert i-

f ikats. Falls die Beratung nicht  in Anspruch 

genommen wird, prüft  das Landesmedien -

zent rum, ob die Krit erien erfüllt  sind und 

vergibt  dann die Freigabeempfehlung.

C. Erstellung eines MEP ohne die 

Applikation MEP BW und ohne Vorlage 

Das Landesmedienzent rum prüft  den ein -

gereichten Plan nach def inierten Kriterien 

(www.lmz- bw.de/ kriterien) und erteilt  dann 

eine Freigabeempfehlung bzw. gibt  ihn zur 

Überarbeitung, mit  einem en tsprechenden 

Unterstützungsangebo t  durch das Lan-

desmedienzent rum, zurück.

Prüfung 

durch das 

LMZ

MEP BW – 

Medienentwicklungsplanung 

Baden-Württemberg

Ein Überblick

Landesmedienzentrum 

Baden- Württemberg

Standort Karlsruhe

Moltkest raße 64

76133 Karlsruhe

Landesmedienzentrum 

Baden- Württemberg 

Standort Stuttgart

Rotenbergst raße 111

70 190  Stut tgart

Aktuelle Zeiten der Hot line f inden Sie un ter:

www.lmz- bw.de/ mep- faq

So starten Sie Ihren MEP BW

Leiten Sie eine Schule oder  vert reten Sie einen Schult r äger? 

Dann können Sie ab so fort  die Applikat ion MEP BW (www.mep- bw.

de) oder die Dokumentenvorlage MEP BW benutzen, um st ruk-

turiert  Ihren schulspezif ischen Medienentwicklungsplan zu erstellen.  

Wesent lich ist , dass sich Schult r äger und Schule frühzeit ig mitein-

ander in Verbindung setzen und sich unter www.lmz- bw.de/ mep 

weitere Informat ionen einholen. Wicht ige Unterstützung können 

die MEP-Beraterinnen und MEP- Berater des Medienzent ren-

verbundes geben – am besten binden Sie diese K olleginnen und 

Kollegen frühzeit ig für ein Beratungsgespräch in diesen Prozess  

ein (www.lmz- bw.de/ medien zentren). Bei weiteren Fragen wenden 

Sie sich per E- Mail an: mep@lmz- bw.de oder rufen Sie an unter 

0 721 880 8- 90 .

Drei Wege zur Freigabe der Fördergelder
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B. Erstellung eines MEP mit der

Dokumentenvorlage MEP BW  

Angelehnt  an die Applikat ion MEP BW 

steht  Ihnen eine Word-Vorlage mit  vor-

formulierten Textbausteinen zur Verfügung, 

die als Grundlage für einen Medienent -

wicklungsplan dien t . Diese kann, auch mit  

Beratung der Medienzent ren, bearbeitet  

werden. Die Freigabeempfehlung wird 

durch die Medienzent ren oder das Landes-

medienzent rum erteilt .

A. Erstellung eines MEP 

mit der Applikation MEP BW

Lassen Sie sich durch das Beratungs-

system der Medienzent ren begleiten, 

um einen Medienentwicklungsplan zu 

erstellen. Am Ende des Prozesses erteilen 

die Beratenden des Medienzent rums eine 

Freigabeempfehlung in Form eines Zert i-

f ikats. Falls die Beratung nicht  in Anspruch 

genommen wird, prüft  das Landesmedien -

zent rum, ob die Kriterien erfüllt  sind und 

vergibt  dann die Freigabeempfehlung.



Drei Wege zur Freigabe der Fördergelder

› Begleitung durch das 
Beratungssystem der 
Medienzentren

› Am Ende des Prozesses 
erteilen die Beratenden des 
Medienzentrums eine 
Freigabeempfehlung in 
Form eines Zertifikats. 

› Falls die Beratung nicht in 
Anspruch genommen wird, prüft 
das Landesmedienzentrum, ob die 
Kriterien erfüllt sind und vergibt 
dann die Freigabeempfehlung.

› Angelehnt an Applikation MEP BW 

› Word-Vorlage mit vorformulierten 
Textbausteinen als Grundlage für 
einen Medienentwicklungsplan 

› Diese kann, auch mit Beratung der 
Medienzentren, bearbeitet werden. 
Die Freigabeempfehlung wird 
durch die Medienzentren oder das 
Landesmedienzentrum erteilt.

› Das Landesmedienzentrum prüft den 
eingereichten Plan nach definierten 
Kriterien (www.lmz-bw.de/kriterien) 

› Es erteilt dann eine 
Freigabeempfehlung bzw. gibt ihn 
zur Überarbeitung, mit einem 
entsprechenden Unterstützungs-
angebot durch das Landes-
medienzentrum, zurück.

Variante A: 
mit Applikation

Variante B: 
mit Dokumentenvorlage

Variante C: 
MEP ohne MEP BW / ohne Vorlage



MEP-Prozess und 

Beratung



1 2 3 4 5 6 7

Schule

Schulträger

Überblick MEP-Prozess

Gremien einbeziehen, 
Absichtserklärung, …

Visionsbildung, 
Einrichtung einer
Koordinationsgruppe,
Absichtserklärung ..

Technische
IST-Standerhebung

Online Befragung des 
Kollegiums und 
Auswertung
Umfeld Befragung

Gemeinsame Ziele und 
Meilensteine festlegen, 
Bedarfsanalyse

Gemeinsame Ziele und 
Meilensteine festlegen

Kostenberechnung, 
Ausschreibung, 
Gewerke
koordinieren, … 

Identifizierung der 
Maßnahmen mit
Beratung, 
Gremienarbeit, …

Absprache zum Start, 
Testlauf(?), …

Absprache zum Start, 
Testlauf(?), …

Planung, Instrumente
wählen, …

Erhebung des 
technischen
IST-Stand, …

Projektabschluss, neue
Zielfestlegung, …

Nacharbeiten, neue
Zielfestlegung, …

Vorklärungs-
phase

Ist-Stand-
Analyse

Ziele Maßnahmen-
planungen

Umsetzung Evaluation Konsequenzen

Konzeptionsphase Umsetzungsphase



Sondierungsgespräch
(oder schriftliche 
Sondierungsanfrage)

zu klären …
A) MEP BW (mit Applikation MEP BW), 
B) MEP BW (Dokumentenvorlage) oder 
C) MEP (ohne Applikation und ohne Vorlage)

Wie weit ist der MEP?
Was sind die Ziele der Prozessbeteiligten 
(Schule, Schulträger, …)?
Wie soll weitergearbeitet werden?
Wer begleitet den Prozess?

Kein Prüfgespräch
Verweis auf Kriterienliste und die Materialien 
der Linkliste unter http://lmz-bw.de/mep

In der Regel: telefonisch oder per Mail

Richtlinien: Sondierungsgespräch

Schule mit MEP BW

Beratende

Prozess mit MEP BW

MEP Prozess MEP ?

Schule ohne MEP BW

Schulen mit unterschiedlicher Entwicklungsgeschichte

max. 30 Min
Weiterführung 
des Prozesses 
mit MEP BW
und punktueller
Beratung

Freigabe
empfehlung

Prüfstelle am LMZ:
Weiterführung 
des Prozesses 
ohne MEP BW

Freigabe
empfehlung

Schule am Anfang eines MEP-Prozesses

?



Information vor Start des Prozesses (nicht schulspezifisch)

Beratung bei der IST-Analyse bzw. deren Auswertung

Beratung bei der Zielfestlegung / weitere Unterstützung durch die 

Fachberater*innen für  Schulentwicklung möglich (ZSL)

Beratung bei der Maßnahmenplanung

Beratung bei der Auswertung / weitere Unterstützung bzw. Prozessbegleitung  

durch die Fachberater*innen für Schulentwicklung möglich (ZSL)

IST-Stand-
Analyse

Vor-
klärungs-
phase

Ziele

Maß-
nahmen-
planung

Umsetzung

Evaluation

Konse-
quenzen

Unterstützungspunkte im Prozess



Laufender
MEP-Prozess

Übertragung der Ziele und 
Maßnahmen in MEP BW 

Applikation oder 
Dokumentenvorlage 

Nutzung der Vorklärung und 
Start mit MEP BW
Applikation oder 

Dokumentenvorlage 

Abgabe des MEP als 
Dokument anderen Formats

Fort-
schritt?

gerade begonnen/
neues Anliegen weit fortgeschritten

kurz nach der IST-
Analyse

Fortführung laufender 
Prozesse oder Umstieg?



MEP 

Freigabeempfehlung





lmz-bw.de/kriterien

https://www.lmz-bw.de/kriterien




Privatschulen 

und MEP (BW)



Privatschulen

› Kostenfreie Verwendung der Applikation 
und der Dokumentenvorlage

› Kostenpflichtige Beratung durch KMZ/SMZ

Bestellformular: https://www.lmz-bw.de/mep-privatschulen/

https://www.lmz-bw.de/mep-privatschulen/




MEP BW

Kontakt und Hotline



Fragen?  

› Links › Hotlines

mep@lmz-bw.de
mep-freigabe@lmz-bw.de

0721-8808-90
Mo-Do: 9:00-14:00 Uhr
Fr:          9:00-12:00 Uhr

Fragen zur Antragstellung 
und Förderfähigkeit
Tel.: 0721 150-1625

MEP BW

L-Bank

MEP BW


